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EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT
FÜR GESUNDES V O L K S E M P F I N D E N

Die 11 Gebote für Ausländer

1. Gebot Ausländer haben alles zu unternehmen, um in der Schweiz nicht in
Massen vorzukommen.

2. Gebot Ausländer sollen schweizerische Normalkleidung tragen, wenigstens
aber von der EPA!

3. Gebot Ausländer grüssen zuerst und sprechen «Griiezi» sauber, begeistert und

richtig aus, also niemals «Grizi» oder «Griiliezi»!

4. Gebot Ausländer müssen täglich mindestens eine Stunde Schweizer Fernsehen
SF DRS schauen! Vom Zwangskonsum des Senders «Schweiz 4» wird
abgesehen, da es nicht mit den Genfer Menschenrechts-Konventionen
vereinbar ist...

5. Gebot Ausländer feiern ihren Nationalfeiertag ausschliesslich am 1. August!

6. Gebot Ausländer lernen, typische Schweizer Gerichte wie St.Galler Bratwurst,
Piccata Milanese oder Basler Mehlsuppe zubereiten und lieben!

7. Gebot Ausländer mit körperlichen Anomalitäten wie einer südafrikanischen
Fangstreckenläuferlunge, einem tschechischen Tennisarm oder
portugiesischem Kickerverstand stellen sich uneingeschränkt den örtlichen
Sportvereinen zur Verfügung!

8. Gebot Ausländer bewerben sich nie für Kaderstellen, es sei denn als Chef der

Bahnhoftoilettenputzer oder Vorarbeiter bei der Müllabfuhr!

9. Gebot Ausländer suchen Sozialämter nur dann auf, wenn sie Spenden für
notleidende Schweizer überbringen wollen!

10. Gebot Ausländer halten freiwillig Autos, Swimmingpools, Hunde und grund¬
sätzlich alle Luxusobjekte mindestens 10% kleiner als ihre Nachbarn!

11. Gebot Ausländer schlagen ihre Frauen ausschliesslich zu Hause und nur an
Stellen, die unter der Kleidung versteckt werden können!

Bern, 26. April 1996

Adjunkt Wolf Buchinger
(nach Diktat ins Ausland verreist)
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